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Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachungen

Gemeinde Drachhausen

Satzung über die Versorgung  
mit Mittagessen in der Kindertagesstätte 

„Regenbogen“ der Gemeinde Drachhausen / 
Hochoza (Essengeldsatzung)

Gemäß § 3 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32) in Ver-
bindung mit § 17 Abs. 1 des Zweiten Gesetzes zur Ausführung 
des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Ju-
gendhilfe - (Kindertagesstättengesetz - KitaG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBl. I S. 384), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18. Juni 2018 (GVBl. I/18 Nr. 11), 
hat die Gemeindevertretung Drachhausen / Hochoza in ihrer Sit-
zung am 29.03.2023 die folgende Satzung beschlossen.

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung regelt die Organisation der Versorgung, deren 
Abrechnung und die finanzielle Beteiligung der Personensor-
geberechtigten/Eltern an der Versorgung ihrer Kinder mit Mit-
tagessen in der Kindertagesstätte „Regenbogen“ Drachhausen 
(Krippe, Kindergarten und Hort).
Voraussetzung ist ein bestehendes Betreuungsverhältnis und 
die Einnahme des Mittagessens während der Betreuungszeit.
Die Schulspeisung ist nicht Bestandteil dieser Satzung, selbst 
wenn ein Betreuungsverhältnis mit einer Kindertagesstätte (Be-
treuungsform Hort) besteht.

§ 2
Grundsätze

(1) Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 KitaG des Landes Brandenburg 
haben die Personensorgeberechtigten/Eltern Beiträge zu den 
Betriebskosten der Einrichtungen (Elternbeiträge) sowie einen 
Zuschuss zur Versorgung des Kindes mit Mittagessen in Höhe 
der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen (Essengeld) 
zu entrichten.
(2) Die Höhe des Essengeldes wird durch den Träger festgesetzt.
(3) Die Versorgung der Kinder mit Mittagessen erfolgt durch ein 
vom Träger beauftragtes Unternehmen (Caterer).

§ 3
Durchführung der Versorgung und Abrechnung

(1) Die Personensorgeberechtigten/Eltern schließen einen Ver-
sorgungsvertrag mit dem beauftragten Unternehmen ab.
(2) Der Abschluss sowie die Kündigung von Versorgungsver-
trägen obliegen den Personensorgeberechtigten/Eltern für ihre 
Kinder selbst.
(3) Die Bestellungen und Abbestellungen der Mahlzeiten im Krip-
pen- und Kindergartenbereich erfolgen durch die Kindertages-
stätte beim beauftragten Unternehmen direkt.
(4) Für das Mittagessen zahlen die Personensorgeberechtigten/
Eltern, nach Rechnungslegung durch das beauftragte Unter-
nehmen, nur ihren Zuschuss zum Mittagessen (Essengeld) pro 
gelieferter Portion Mittagessen und Versorgungstag an das Un-
ternehmen. 
Die verbleibenden Kosten (Essenpreis-Essengeld) werden durch 
das beauftragte Unternehmen dem Träger in Rechnung gestellt.

§ 4
Zuschuss der Personensorgeberechtigten/Eltern zur 

Versorgung mit Mittagessen (Essengeld)

Die Höhe des Essengeldes wird wie folgt festgesetzt:
Kinderkrippe: 1,90 EUR pro Portion
Kindergarten: 2,00 EUR pro Portion
Hort: 2,10 EUR pro Portion

§ 5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.04.2023 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Versorgung mit Mittag-
essen in der Kindertagesstätte „Regenbogen“ der Gemeinde 
Drachhausen (Essengeldsatzung) vom 01.02.2019 außer Kraft.
Gleichzeitig tritt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Versorgung mit Mittagessen in der Kindertagesstätte „Re-
genbogen“ der Gemeinde Drachhausen (Essengeldsatzung) au-
ßer Kraft.
Gleichzeitig tritt die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Versorgung mit Mittagessen in der Kindertagesstätte „Re-
genbogen“ der Gemeinde Drachhausen (Essengeldsatzung) au-
ßer Kraft.
Gleichzeitig tritt die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Versorgung mit Mittagessen in der Kindertagesstätte „Re-
genbogen“ der Gemeinde Drachhausen (Essengeldsatzung) au-
ßer Kraft.

Peitz, den 11.04.2023

Elvira Hölzner
Amtsdirektorin - Siegel -

Gemeinde Jänschwalde

Einladung zur Informationsveranstaltung 
zum Entwurf Grünordnungsplan im  

Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 
„Industrie- und Gewerbepark Jänschwalde“ 

der Gemeinde Jänschwalde/Janšojce  
für den Bereich der Lasszinswiesen

Der Bebauungsplan (B-Plan) „Industrie- und Gewerbepark Jänsch-
walde“ der Gemeinde Jänschwalde/Janšojce (Fassung April 2022, 
Rechtskraft Mai 2022) stellt bei seiner Realisierung einen Eingriff 
in Natur und Landschaft dar. Dieser Eingriff ist entsprechend der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu mindern bzw. auszuglei-
chen. Eine Reihe von Maßnahmen auf dem zukünftigen Industrie-
gelände und in dessen Umfeld wurden dazu festgelegt.
Die durchgeführten Kartierungen zum Umweltbericht zeigen, 
dass entsprechend der Entwicklung des weitgehend ungenutz-
ten Areals des ehemaligen Flugplatzes Drewitz sowohl der An-
teil wertvoller Offenlandbiotope als auch der Artenbestand bei 
Reptilien und insbesondere der Vogelwelt sehr hoch sind. Der 
Verlust von Lebensraum für Arten wie Zauneidechse, Feldlerche, 
Neuntöter, Braunkehlchen, kann nur durch externe Kompensa-
tionsmaßnahmen ausgeglichen werden. Der Ausgleich für die 
Brutvögel kann, bei entsprechender Gestaltung, auf landwirt-
schaftlich genutzten Flächen realisiert werden.
Dazu wurde - nach Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertre-
tung Jänschwalde am 24.11.2022 und dessen Bekanntmachung 
im Amtsblatt für das Amt Peitz Nr. 12/2022 am 21.12.2022) - in 
Zusammenarbeit mit den Agrargenossenschaften „Vorspreewald“ 
und „Jänschwalde“ ein Entwurf zum Grünordnungsplan (GOP) 
„Kompensationsmaßnahmen Lasszinswiesen“ erarbeitet.
Die vorgesehene Gesamtfläche hat einen Umfang von ca. 
600 ha in den Gemarkungen Peitz, Tauer, Preilack, Jänschwalde 
und Drewitz.
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Jagdgenossenschaften

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2023 der Jagdgenossenschaft Drehnow
Am 12. Mai 2023 um 18:00 Uhr findet die Jahreshauptver-
sammlung der Jagdgenossenschaft im Jagdhof Drehnow statt.
Dazu sind alle Jagdgenossen sowie die Eigentümer der bejag-
baren land- und forstwirtschaftlichen Flächen in Drehnow herz-
lich eingeladen.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstand
2. Verlesung und Rückmeldungen, Einwände zum Protokoll 

vom 11.05.2022
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bericht des Vorstands 

zu aktuellen Themen, Umsetzung der Beschlüsse und Kas-
senbericht

4. Rückschau, Bericht der Jagdpächter über das auslaufende 
Jagdjahr

5. Vorschläge, Diskussion und Abstimmung der eingegange-
nen Anträge und Berichte

6. Vorschläge und Abstimmung zur Mittelverwendung, Ent-
wicklung der Jagdgenossenschaft, Ausblick/Maßnahmen 
2023/2024

7. Reh-Kids-Rettung, unsere Aktivitäten 2023
8. Zusammenfassung Beschlüsse, Schlussbemerkungen

Ende ca. 20:30 Uhr

gez. Vorsitzender
Wolfram Bossenz
i. A. Jagdgenossenschaft Drehnow

Schwerpunkt sind die Maßnahmen auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen (PIK) für den Bereich ihrer Gemeinde. 
Auf den Ackerflächen werden Extensiv- bzw. Blühstreifen ange-
legt, auf den Grünlandflächen wird das Mahdregime, den Zeit-
punkt und die Bearbeitung betreffend, im Sinne der Offenlandbrü-
ter optimiert. Bei Beibehaltung der Mährichtung von innen nach 
außen bleiben im Randbereich der einzelnen Grünlandflächen 
Streifen erhalten, die zu einem späteren Zeitpunkt gemäht wer-
den. Es entstehen Rückzugsbereiche für Insekten, Feldhasen und 
Jungvögel.
Es ist vorgesehen, die Einzelmaßnahmen sukzessive entspre-
chend der Inanspruchnahme des Industriegebietes umzusetzen. 
Die Realisierung der Maßnahmen erfolgt auf der Grundlage von 
Verträgen mit der Gemeinde Jänschwalde. Die Betreuung wird 
durch den LPV Spreewald-Lausitz realisiert. Es wird eine lang-
fristige Sicherung der Maßnahmen durch einen GOP als Sat-
zung angestrebt.
Der Entwurf des GOP in seinen Grundzügen sowie die gesam-
te Planung werden durch das beauftragte Naturschutzbüro 

Natur+Text aus Rangsdorf in drei Informationsveranstaltungen 
an folgenden Terminen für alle Interessierten vorgestellt:
Mittwoch, 10. Mai 2023, 18.00 Uhr
im Dienstleistungszentrum Drewitz
Dorfstraße 71 a in 03197 Jänschwalde, OT Drewitz
(Gemarkungen Drewitz und Jänschwalde)
Mittwoch, 24. Mai 2023, 18.00 Uhr
im Bedum-Raum Amtsbibliothek Peitz
Schulstraße 8 in 03185 Peitz
(Gemarkungen Peitz und Preilack)
Mittwoch, 31. Mai 2023, 18.00 Uhr
Gemeindebüro Tauer
Hauptstraße 108 in 03185 Tauer
(Gemarkung Tauer)
Einwohner und Interessierte sind herzlich eingeladen.

Peitz, 12.04.2023

E. Hölzner, Amtsdirektorin
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Versorgungsgebiet Wasserwerk Peitz:
Drachhausen, Drehnow, Heinersbrück einschl. WT Radewiese und 
OT Grötsch, Peitz, Turnow-Preilack, Teichland OT Bärenbrück und 
OT Neuendorf, Industriekomplex Kraftwerk Jänschwalde
Versorgungsgebiet Wasserwerk Jänschwalde-Ost:
Jänschwalde OT Jänschwalde-Dorf, OT Jänschwalde-Ost und 
OT Drewitz, Tauer
Versorgungsgebiet Wasserwerk Schönhöhe:
OT Schönhöhe sowie Naherholungsgebiet Großsee
Versorgungsgebiet Wasserwerk Cottbus-Sachsendorf:
Teichland OT Maust

Anmerkungen:
Bei den Einstellungen an Geschirrspülern und bei der Dosierung 
von Waschmitteln müssen die verschiedenen Härtebereiche der 
Versorgungsgebiete berücksichtigt werden.

Härtebereiche:
Bezeichnung 
der Härtestufe

Härte-
bereich

Calciumcarbonat 
je Liter

Härtegrad 
(°dH)

weich 1 weniger als
 1,5 Millimol

entspricht 
8,4 °dH

mittel 2 1,5 bis 2,5 Millimol entspricht 
8,5 bis 14 °dH

hart 3 mehr als
 2,5 Millimol

entspricht 
mehr als 
14 °dH

TAV/GeWAP

Aktuelle Trinkwasserwerte im Versorgungsgebiet der GeWAP

Zusatz von Stoffen bei der Trinkwasseraufbereitung
Die GeWAP Gesellschaft für Wasserver- und Abwasserentsorgung 
-Hammerstrom/Malxe- Peitz mbH gibt entsprechend § 16 Abs. 4 
der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch (§ 11 der Trinkwasserverordnung vom 10.03.16 in der 
geltenden Fassung) die bei der Trinkwasseraufbereitung eingesetz-
ten Stoffe bekannt.
Bei betriebstechnischen Eingriffen in Anlagen und Verteilungsnetze 
wird zur vorsorglichen Desinfektion Natriumhypochlorit eingesetzt.
Im Wasserwerk Jänschwalde-Ost wird in der Wasseraufbereitung 
Kaliumpermanganat zur Unterstützung der Eisen- und Manga-
nentfernung als auch zur Reduktion von störenden Geschmacks- 
und Geruchsstoffen sowie farbgebenden Substanzen eingesetzt.
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22. Sitzung  
der Stadtverordnetenversammlung  

der Stadt Peitz am 22.02.2023
öffentlicher Teil:
Beschluss: SP/KÄ/284/2023
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz/Picnjo be-
schließt die Kredithöhe von 190,1 T€ für das Haushaltsjahr 2022 
und 190,9 T€ für das Haushaltsjahr 2023, laut der Genehmigung 
des Haushaltes vom 02.12.2022, zu akzeptieren.

Beschluss: SP/BA/286/2023
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz/Picnjo be-
schließt den überarbeiteten Überleitungsvertrag zum Wechsel 
der Erschließungsträger in Verbindung mit einer Neufassung des 
Erschließungsvertrags in der Fassung vom 13.09.2018 gemäß 
Anlage.

Beschluss: SP/BA/283/2023/1
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz/Picnjo be-
schließt den Abschluss des vorliegenden Vertrages mit der envia 
THERM GmbHHhh zur Wärmeversorgung des Objektes Amts-
bibliothek/Teststation mit einer Erstlaufzeit vom 01.10.2023 bis 
zum 31.12.2028.

Beschluss: SP/BA/291/2023
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz beschließt 
die Vergabe, zur Errichtung einer Buswartehalle an der Halte-
stelle Kraftwerkstraße/ Alte Bahnhofstraße, an Bieter 3 (Pönicke 
Wartehallen Bau, Ballenstedt).

Beschluss: SP/OA/276/2023
Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die getroffene 
Festlegung der Parkzeitbegrenzung für die Zeit von 07-14 Uhr 
sowie den Standort der Verkehrszeichenkombination VZ 314 + 
1042-32 StVO zwischen den Hausnummern 12 +13.

Sitzungstermine
- Stand bei Redaktionsschluss, Änderungen vorbehalten -

Mi., 26.04.
17:00 Uhr Stadtverordnetenversammlung Peitz

Rathaus, Ratssaal
Di., 09.05.
19:00 Uhr Gemeindevertretung Teichland

Maust, Gemeindezentrum
Mi., 10.05.
17:00 Uhr Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss der Stadt 

Peitz, Bibo, Bedum-Saal
Do., 11.05.
18:30 Uhr Gemeindevertretung Tauer, 

Gemeindebüro Tauer
Mo., 15.05.
17:00 Uhr Hauptausschuss der Stadt Peitz

Rathaus, Ratssaal
Di., 16.05.
18:00 Uhr Amtsausschuss Amt Peitz, 

Bibo, Bedum-Saal
Do., 25.05.
19:00 Uhr Gemeindevertretung Drachhausen

Gemeindekulturzentrum Drachhausen

Die aktuellen Sitzungstermine finden Sie auf der Internet-
seite des Amtes Peitz unter: www.peitz.de/Bürgerportal/
Bürgerinformationssystem oder in den amtlichen Be-
kanntmachungskästen der jeweiligen Gemeinde.

Sonstige Amtliche Mitteilungen Beschluss: SP/KTA/292/2023
Die Stadtverordnetenversammlung Peitz/Picnjo beschließt den 
Entwurf einer Vereinbarung zwischen der Stadt Peitz/Picnjo, 
dem Amt Peitz/Picnjo, dem Peitzer Fischerfestverein e. V. und 
der Teichnixe in der vorliegenden Fassung.

20. Sitzung des Amtsausschusses 
des Amtes Peitz am 06.03.2023

öffentlicher Teil:
Beschluss: AP/BAD/138/2023
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz/ Picnjo beschließt den 
Ausschreibungstext für die Stelle des Amtsdirektors / Amtsdi-
rektorin (m/w/d) laut Anlage mit der Änderung gemäß Nieder-
schrift der 20. Sitzung und beauftragt die Verwaltung mit der 
überörtlichen Ausschreibung.
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bitte Form (9,5 cm oder A 4) beibehalten, wenn möglich 

 

                              Sprechstunden der Bürgermeister 
    

Drachhausen:  Bürgermeister Ronny Henke                 E-Mail: r.henke@drachhausen.info 
   gerade Woche mittwochs                                    Tel.: 035609 70783 
                                 von 18:30 bis 19:30 Uhr                                      
                                 Gemeindekulturzentrum, Dorfstraße 40                               
    

 
Drehnow:              Bürgermeister Erich Lehmann   E-Mail: bm-drehnow@peitz.de                                                    
                                      dienstags von 17:00 bis 18:00 Uhr                                  Tel.: 035601 802655                                   
                                      Gemeindebüro, Hauptstraße 24 
          
Heinersbrück:  Bürgermeister Horst Nattke                          E-Mail: bm.most@gmx.de 

   donnerstags von 17:00 bis 19:00 Uhr                               Tel.: 035601 82114 
   Gemeindezentrum, Hauptstraße 2 
    

Ortsteil Grötsch: Ortsvorsteher André Wenzke                     Tel.: 035601 82147 
   gerade Woche dienstags von 17:00 bis 18:00 Uhr 
   Gemeindezentrum Grötsch 
 

Jänschwalde und   Bürgermeister Helmut Badtke               
OT Jänschwalde-Dorf  Nur noch mit vorheriger Terminvereinbarung unter der Tel.-Nr.: 035607 73099 

                                  Gubener Straße 30 B, Jänschwalde  
 

OT Jänschwalde-Ost: Ortsvorsteher Thorsten Zapf                                        Tel.: 035607 358 
    jeden letzten Dienstag im Monat  
                                  von 19:00 bis 20:00 Uhr und nach Vereinbarung 
                im Haus der Generationen  
 

OT Drewitz:              Ortsvorsteher Werner Voigt             
    jeden 2. Dienstag im Monat                                            Tel.: 035607 73241 
    von 17:00 bis 18:00 Uhr  
                                  Dorfstraße 71 A, Jänschwalde, OT Drewitz 
 

OT Grießen:               Ortsvorsteherin Carmen Orbke              Tel.: 0176 50040632  
                 jeden 1. Dienstag im Monat  
                                   von 18:00 bis 19:00 Uhr  
                                   Dorfstraße 7 A, OT Grießen 
 

Peitz:    Bürgermeister Jörg Krakow                           
    1. und 3. Dienstag im Monat                                            
                                  von 17:00 bis 19:00 Uhr  
                                  Rathaus, Markt 1 
                                  Nur noch mit vorheriger Terminvereinbarung unter der Tel.-Nr.: 035601 81520 
 

Tauer:    Bürgermeisterin Karin Kallauke               
    dienstags von 17:00 bis 18:00 Uhr                                   Tel.: 035601 89484 
    Gemeindebüro, Hauptstraße 108 
 

Teichland:   Bürgermeister Harald Groba    
    Sprechstunden BM/Ortsvorsteher 
                                  jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr  

1. Dienstag im Monat   Gemeindezentrum OT Bärenbrück, Dorfstr. 31 A             Tel.: 035601 82194 
2. Dienstag im Monat   Gemeindezentrum OT Maust, Mauster Dorfstr. 21           Tel.: 035601 23009 
3. Dienstag im Monat   Gemeindezentrum OT Neuendorf, Cottbuser Str. 3          Tel.: 035601 22019 

 
Turnow-Preilack:  Bürgermeister René Sonke                  E-Mail: buergermeister@rene-sonke.de    

                                  dienstags von 18:00 bis 19:00 Uhr                                   Tel.: 035601 897977 
gerade Wochen:  Freizeittreff Preilack, Schönhöher Str. 15        
ungerade Wochen:  Gemeindezentrum Turnow, Schulweg 19    
                                   

Ende der Öffentlichen Bekanntmachungen

Nächster Redaktionsschluss:
Dienstag, 11.05.2023, 12:00 Uhr

Nächster Erscheinungstermin:
Mittwoch, 31.05.2023
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